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Landkreis Diepholz 
 

Überörtliche Prüfung des Landkreises Diepholz 
- Finanzstatusprüfung - 

 
Die  Prüfungsmitteilung  des   Präsidenten   des  Niedersächsischen  Landesrechnungshofs –
überörtliche Kommunalprüfung – vom 22.09.2014 ist dem Kreistag in seiner Sitzung am 13.07.2015 
bekannt gegeben worden. 
 
Die Prüfungsmitteilung liegt vom Tage nach der Bekanntmachung 7 Werktage zur Einsichtnahme im 
Kreishaus Diepholz, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz, Zimmer 064, (Mo. bis Fr. von 7:30 Uhr 
bis 14:00 Uhr) öffentlich aus.  
 
Diepholz, 17.08.2015 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
- C. Bockhop - 
 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz  
- Aktenzeichen: 63 DH 02305/2015/71 - 

 
Bioenergie Syke GmbH & Co.KG, Herr Andreas Schütze, Henstedter Str. 6, 28857 Syke, hat die Er-
richtung eines Gärproduktlagers mit Abtankplatz, die Erhöhung der Leistung des vorhandenen 
BHKW's auf 191 kW el und 492 kW fwl sowie den Betrieb der Gesamtanlage mit 541 kW el und 1255 
kW fwl nach §§ 4 und 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I 
S. 880) in der zurzeit gültigen Fassung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung   Henstedt 
Flur   14 
Flurstück   1/1 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 3a UVPG). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Fenker 
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2. Satzung zur Änderung der Satzung des  

„Wasser- und Bodenverbandes ‚Hache und Hombach’“  
vom 03.06.1996 in der Fassung vom 25.03.2013 

 
1. In § 34 erhält der Abs. 7 folgende Fassung: 
 

„Der Verband hebt Beiträge für die Erschwernis der Unterhaltung nach der Anlage 5 zu § 64 
Abs. 1 Satz 4 NWG, die als Anlage 2 Bestandteil dieser Satzung ist.“ 
 

2. Die Satzung erhält  folgende Anlage 2: 
 

Anlage 2 
 

Anlage zu § 34 Abs. 7 der Verbandssatzung – Veranlagungsregeln für die 
Erhebung zusätzlicher Beiträge für die Erschwerung der Unterhaltung 

 
1. Zusätzlicher Beitrag für Versiegelungen 

 
a) Für eine versiegelte Fläche, die im Liegenschaftskataster mit einer der folgenden Be-

zeichnungen und der entsprechenden Kennung sowie der Attributart „Funktion“, „ohne 
Funktion“, „Vegetationsmerkmal“ oder „Art der Festlegung“ eingetragen ist, wird nach 
Maßgabe der in Spalte 2 enthaltenden Begriffsbestimmung nach folgender Tabelle ein 
zusätzlicher Beitrag mit dem angegebenen Mehrfachen des ha-Satzes erhoben: 

 
aa)  Leicht versiegelte Flächen: 

  einfacher Hektarsatz 
 

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, 

Attributart mit Wert 

1 2 3 

Flächen besonderer 
funktionaler Prägung 

Fläche besonderer funktionaler Prägung ist 
eine baulich geprägte Fläche einschließlich der 
mit ihr im Zusammenhang stehenden Freiflä-
che, auf denen vorwiegend Gebäude und/oder 
Anlagen zur Erfüllung öffentlicher Zwecke oder 
historische Anlagen vorhanden sind. 

41007 

  Historische Anlage Historische Anlage ist eine Fläche mit histori-
schen Anlagen, z. B. historische Stadtmauern 
und -türme, Denkmäler und Ausgrabungs-
stätten. 

  Funktion 1300 

Sport-, Freizeit- und 
Erholungsfläche 

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ist eine 
bebaute oder unbebaute Fläche, die dem 
Sport, der Freizeitgestaltung oder der Erholung 
dient. 

41008 

  Sportanlage Sportanlage ist eine Fläche mit Bauwerken 
und Einrichtungen, die zur Ausübung von 
(Wettkampf-)Sport und für Zuschauer be-
stimmt ist. 

  Funktion 4100 

  Golfplatz Golfplatz ist eine Fläche mit Bauwerken und 
Einrichtungen, die zur Ausübung des Golfs-
ports genutzt wird. 

  Funktion 4110 

  Verkehrsübungsplatz Verkehrsübungsplatz ist eine Fläche, die 
Übungs- und Erprobungszwecken dient. 

  Funktion 4270 

  Hundeübungsplatz Hundeübungsplatz ist eine Fläche, auf der 
Übungen mit Hunden durchgeführt werden. 

  Funktion 4280 
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  Modellflugplatz Modellflugplatz ist eine Fläche, die zur Aus-

übung des Modellflugsports dient. 
  Funktion 4290 

  Schwimmbad, Frei-
bad 

Schwimmbad, Freibad ist eine Anlage mit 
Schwimmbecken oder Anlage an Ufern von 
Gewässern für den Badebetrieb und 
Schwimmsport. 

  Funktion 4320 

  Campingplatz Campingplatz ist eine Fläche für den Aufbau 
einer größeren Zahl von Zelten oder zum Ab-
stellen und Benutzen von Wohnwagen mit 
ortsfesten Anlagen und Einrichtungen. 

  Funktion 4330 

  Grünanlage Grünanlage ist eine Anlage mit Bäumen, 
Sträuchern, Rasenflächen, Blumenrabatten 
und Wegen, die vor allem der Erholung und 
Verschönerung des Stadtbildes dient. 

  Funktion 4400 

  Grünfläche Grünfläche ist eine unbebaute Wiese, Rasen-
fläche und Parkanlage in Städten und Siedlun-
gen. 

  Funktion 4410 

  Park Park ist eine landschaftsgärtnerisch gestaltete 
Grünanlage, die der Repräsentation und der 
Erholung dient. 

  Funktion 4420 

  Botanischer Garten Botanischer Garten ist ein der Öffentlichkeit 
zugänglicher Garten zum Studium der Pflan-
zenwelt; systematisch geordnete Sammlung in 
Freiland und Gewächshäusern (Warmhäuser). 

  Funktion 4430 

  Kleingarten Kleingarten (Schrebergarten) ist eine Anlage 
von Gartengrundstücken, die von Vereinen 
verwaltet und verpachtet werden. 

  Funktion 4440 

  Spielplatz, Bolzplatz Spielplatz, Bolzplatz ist ein Platz an dem kör-
perliche oder geistige Tätigkeit aus eigenem 
Antrieb ohne Zweckbestimmung ausgeübt 
wird. 

  Funktion 4470 

Friedhof Friedhof ist eine Fläche, auf der Tote bestattet 
sind. 

41009 

        Ohne Funktion *)  

  Friedhof (Park) Friedhof (Park) ist der Friedhof, der als Park 
angelegt ist. 

  Funktion 9403 

  Historischer Friedhof Historischer Friedhof ist ein Friedhof, der als 
historisch gilt. 

  Funktion 9404 

Landwirtschaft Landwirtschaft ist eine Fläche für den Anbau 
von Feldfrüchten sowie eine Fläche, die be-
weidet und gemäht werden kann, einschließ-
lich der mit besonderen Pflanzen angebauten 
Fläche. Die Brache, die für einen bestimmten 
Zeitraum (z. B. ein halbes oder ganzes Jahr) 
landwirtschaftlich unverbaut bleibt, ist als 
Landwirtschaft oder Ackerland zu erfassen. 

43001 

  Gartenland Gartenland ist eine Fläche für den Anbau von 
Gemüse, Obst und Blumen sowie die Aufzucht 
von Kulturpflanzen, soweit sie von Saat-, 
Pflanz- oder Baumschulen genutzt wird. 

  Vegetationsmerkmal 
1030 
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  Baumschule Baumschule ist eine Fläche, auf der Holzge-

wächse aus Samen, Ablegern oder Steck-
lingen unter mehrmaligem Umpflanzen (Ver-
schulen) gezogen werden. 

  Vegetationsmerkmal 
1031 

Damm, Wall, Deich Damm, Wall, Deich ist eine aus Erde oder 
anderen Baustoffen bestehende langge-
streckte Aufschüttung, die Vegetation tragen 
kann. 

61003 

Sonstiges Recht Sonstiges Recht sind die auf den Grund und 
Boden bezogenen Beschränkungen, Belas-
tungen oder anderen Eigenschaften einer Flä-
che. 

71011 

  Truppenübungsplatz, 
Standortübungsplatz 

Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz ist 
ein Gelände zur militärischen Ausbildung. 

  Art der Festlegung 
4720 

 
 

(ab)  Mitteldicht versiegelte Flächen: 
  zweieinhalbfacher Hektarsatz 
 

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, 
Attributart mit Wert 

1 2 3 

Industrie- und Gewerbe-
fläche 

Industrie- und Gewerbefläche ist eine Fläche, 
die vorwiegend industriellen oder gewerb-
lichen Zwecken dient. 

41002 

  Lagerplatz Lagerplatz bezeichnet Flächen, auf denen 
inner- und außerhalb von Gebäuden wirt-
schaftliche Güter gelagert werden. 

  Funktion 1740 

  Betriebsfläche Versor-
gungsanlage 

Betriebsfläche Versorgungsanlage bezeichnet 
eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und 
Gebäude zur Versorgung der Allgemeinheit 
mit Elektrizität, Wärme und Wasser vorhanden 
sind. 

  Funktion 2502 

  Förderanlage Förderanlage bezeichnet eine Fläche mit Ein-
richtungen zur Förderung von Erdöl, Erdgas, 
Sole, Kohlensäure oder Erdwärme aus dem 
Erdinneren. 

  Funktion 2510 

  Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Wasser 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wasser, 
ist Teil von Wasserwerk. Wasserwerk be-
zeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung 
und/oder zur Aufbereitung von Trinkwasser. 

  Funktion 2522 

  Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Elektri-
zität 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Elektri-
zität, ist Teil von Kraftwerk. Kraftwerk be-
zeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von 
elektrischer Energie. 

  Funktion 2532 

  Umspannstation Umspannstation bezeichnet eine Fläche mit 
Gebäuden und sonstigen Einrichtungen, um 
Strom auf eine andere Spannungsebene zu 
transformieren. 

  Funktion 2540 
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  Betriebsfläche Versor-

gungsanlage, Öl 
Betriebsfläche Versorgungsanlage, Öl, ist Teil 
von Raffinerie. Raffinerie bezeichnet eine 
Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrich-
tungen zur Aufbereitung von Erdöl. 

  Funktion 2552 

  Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Gas 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Gas, ist 
Teil von Gaswerk. Gaswerk bezeichnet eine 
Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrich-
tungen zur Aufbereitung von Gas. 

  Funktion 2562 

  Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Wärme 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wärme, ist 
Teil von Heizwerk. Heizwerk bezeichnet eine 
Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrich-
tungen zur Erzeugung von Wärmeenergie zu 
Heizzwecken. 

  Funktion 2572 

  Betriebsfläche Versor-
gungsanlage, Funk- 
und Fernmeldewesen 

Betriebsfläche Versorgungsanlage, Funk- und 
Fernmeldewesen, ist Teil von Funk- und 
Fernmeldeanlage. Funk- und Fernmelde-
anlage bezeichnet eine Fläche, auf der vor-
wiegend Anlagen und Gebäude zur elektroni-
schen Informationsvermittlung stehen. 

  Funktion 2582 

  Betriebsfläche Entsor-
gungsanlage 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage ist Teil von 
Entsorgung. Entsorgung bezeichnet eine Flä-
che, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäu-
de zur Verwertung und Entsorgung von Ab-
wasser und festen Abfallstoffen vorhanden 
sind. 

  Funktion 2602 

  Betriebsfläche Entsor-
gungsanlage, Abwas-
serbeseitigung 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abwasser-
beseitigung, ist Teil von Kläranlage, Klärwerk. 
Kläranlage, Klärwerk bezeichnet eine Fläche 
mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen 
zur Reinigung von Abwasser. 

  Funktion 2612 

  Betriebsfläche Entsor-
gungsanlage, Abfall-
beseitigung 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abfallbe-
seitigung, ist Teil von Abfallbehandlungs-
anlage. Abfallbehandlungsanlage bezeichnet 
eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen 
Einrichtungen, auf der Abfälle mit che-
misch/physikalischen und biologischen oder 
thermischen Verfahren oder Kombinationen 
dieser Verfahren behandelt werden. 

  Funktion 2622 

  Betriebsfläche Entsor-
gungsanlage, 
Schlamm 

Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Schlamm, 
ist Teil von Abfallbehandlungsanlage. Abfall-
behandlungsanlage bezeichnet eine Fläche 
mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, 
auf der Abfälle mit chemisch/physikalischen 
und biologischen oder thermischen Verfahren 
oder Kombinationen dieser Verfahren behan-
delt werden. 

  Funktion 2623 

  Deponie (oberirdisch) Deponie (oberirdisch) bezeichnet eine Fläche, 
auf der oberirdisch Abfallstoffe gelagert wer-
den. Es wird die durch eine Abgrenzung er-
kennbare Betriebsfläche erfasst. Sie muss 
nicht mit der Böschungskante überein-
stimmen. 

  Funktion 2630 
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  Deponie (untertägig) Deponie (untertägig) bezeichnet eine oberir-

dische Betriebsfläche, unter der Abfallstoffe 
eingelagert werden (Untertagedeponie). De-
ponie (untertägig) grenzt bis an die Oberflä-
che. In der Regel wird nur die Fläche des 
Einfuhrschachts für Deponie (untertägig) er-
fasst. 

  Funktion 2640 

Halde Halde ist eine Fläche, auf der Material lang-
fristig gelagert wird, und beschreibt die auch 
im Relief zu modellierende tatsächliche Auf-
schüttung. Aufgeforstete Abraumhalden wer-
den als Objekte der Objektart Wald erfasst. 

41003 

Tagebau, Grube, Stein-
bruch 

Tagebau, Grube, Steinbruch ist eine Fläche, 
auf der oberirdisch Bodenmaterial abgebaut 
wird. Rekultivierte Tagebaue, Gruben, Stein-
brüche werden als Objekte entsprechend der 
vorhandenen Nutzung erfasst. 

41005 

Straßenverkehr Straßenverkehr umfasst alle für die bauliche 
Anlage Straße erforderlichen sowie dem Stra-
ßenverkehr dienenden bebauten und unbe-
bauten Flächen.  

42001 

 Ohne Funktion *)  

  Verkehrsbegleitfläche 
Straße 

Verkehrsbegleitfläche Straße bezeichnet eine 
bebaute oder unbebaute Fläche, die einer 
Straße zugeordnet wird. Die Verkehrsbegleit-
fläche Straße ist nicht Bestandteil der Fahr-
bahn. 

  Funktion 2312 

  Fußgängerzone Fußgängerzone ist ein dem Fußgänger-
verkehr vorbehaltener Bereich, in dem aus-
nahmsweise öffentlicher Personenverkehr, 
Lieferverkehr oder Fahrradverkehr zulässig 
sein kann. 

  Funktion 5130 

Weg Weg umfasst alle Flächen, die zum Befahren 
und/oder Begehen vorgesehen sind. Zum 
Weg gehören auch Seitenstreifen und Gräben 
zur Wegentwässerung. 

42006 

  Ohne Funktion *)  

  Fußweg Fußweg ist ein Weg, der auf Grund seines 
Ausbauzustandes nur von Fußgängern zu 
begehen ist. 

  Funktion 5220 

  Radweg Radweg ist ein Weg, der als besonders ge-
kennzeichneter und abgegrenzter Teil einer 
Straße oder mit selbständiger Linienführung 
für den Fahrradverkehr bestimmt ist. 

  Funktion 5240 

  Rad- und Fußweg Rad- und Fußweg ist ein Weg, der als beson-
ders gekennzeichneter und abgegrenzter Teil 
einer Straße oder mit selbständiger Linien-
führung ausschließlich für den Fahrrad- und 
Fußgängerverkehr bestimmt ist. 

  Funktion 5250 
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Platz Platz ist eine Verkehrsfläche in Ortschaften 

oder eine ebene, befestigte oder unbefestigte 
Fläche, die bestimmten Zwecken dient (z. B. 
für Verkehr, Märkte, Festveranstaltungen). 

42009 

  Ohne Funktion *)  

  Fußgängerzone Fußgängerzone ist ein dem Fußgänger-
verkehr vorbehaltener Bereich, in dem aus-
nahmsweise öffentlicher Personenverkehr, 
Lieferverkehr oder Fahrradverkehr zulässig 
sein kann. 

  Funktion 5130 

  Parkplatz Parkplatz ist eine zum vorübergehenden Ab-
stellen von Fahrzeugen bestimmte Fläche. 

  Funktion 5310 

  Rastplatz Rastplatz ist eine Anlage zum Halten, Parken 
oder Rasten der Verkehrsteilnehmer mit un-
mittelbarem Anschluss zur Straße ohne Ver-
sorgungseinrichtung, ggf. mit Toiletten. 

  Funktion 5320 

  Raststätte Raststätte ist eine Anlage an Verkehrsstraßen 
mit Bauwerken und Einrichtungen zur Versor-
gung und Erholung von Reisenden. 

  Funktion 5330 

  Marktplatz Marktplatz ist eine Fläche, auf dem Wochen-
märkte abgehalten werden. 

  Funktion 5340 

  Festplatz Festplatz ist eine Fläche, auf der zeitlich be-
grenzte Festveranstaltungen stattfinden. 

  Funktion 5350 

Bahnverkehr Bahnverkehr umfasst alle für den Schienen-
verkehr erforderlichen Flächen. 

42010 

  Ohne Funktion *)  

    Flächen von Bahnverkehr sind     

    - der Bahnkörper (Unterbau für Gleise; be-
stehend aus Dämmen oder Einschnitten und 
deren kleineren Böschungen, Durchlässen, 
schmalen Gräben zur Entwässerung, Stütz-
mauern, Unter- und Überführung, Seiten- und 
Schutzstreifen) mit seinen Bahnstrecken, 

- an den Bahnkörper angrenzende bebaute 
und unbebaute Flächen (z. B. Böschungs-
flächen). 

    

  Verkehrsbegleitfläche 
Bahnverkehr 

Verkehrsbegleitfläche Bahnverkehr bezeich-
net eine bebaute oder unbebaute, an den 
Bahnkörper angrenzende Fläche, die dem 
Schienenverkehr dient. 

  Funktion 2322 

Flugverkehr Flugverkehr umfasst die baulich geprägte 
Fläche und die mit ihr in Zusammenhang ste-
hende Freifläche, die ausschließlich oder vor-
wiegend dem Flugverkehr dient. 

42015 

  Ohne Funktion *)  

Schiffsverkehr Schiffsverkehr umfasst die baulich geprägte 
Fläche und die mit ihr in Zusammenhang ste-
hende Freifläche, die ausschließlich oder vor-
wiegend dem Schiffsverkehr dient. 

42016 

  Ohne Funktion *)  

  Hafenanlage (Landflä-
che) 

Hafenanlage (Landfläche) bezeichnet die 
Fläche innerhalb des Hafens, die nicht von 
Wasser bedeckt ist und die ausschließlich 
zum Betrieb des Hafens dient. 

  Funktion 5610 
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  Schleuse (Landfläche) Schleuse (Landfläche) bezeichnet die Fläche 

innerhalb der Schleuse, die nicht von Wasser 
bedeckt ist und die ausschließlich zum Betrieb 
der Schleuse dient. 

  Funktion 5620 

  Anlegestelle (Landflä-
che) 

Anlegestelle (Landfläche) umfasst mehr als 
den überlagernden landseitigen Anleger, der 
eine feste oder schwimmende Einrichtung 
zum Anlegen von Schiffen ist. 

  Funktion 5630 

  Fähranlage (Landflä-
che) 

Fähranlage (Landfläche) ist eine besondere 
Landfläche, von der in der Regel nach festem 
Fahrplan über Flüsse, Seen, Kanäle, Meeren-
gen oder Meeresarme ein Schiffsverkehr statt-
findet. 

  Funktion 5640 

Unland, 

Vegetationslose Fläche 

Unland, Vegetationslose Fläche ist eine Flä-
che, die dauerhaft landwirtschaftlich nicht 
genutzt wird, wie z. B. nicht aus dem Gelände-
relief herausragende Felspartien, Sand- oder 
Eisflächen, Uferstreifen längs von Gewässern 
und Sukzessionsflächen. 

43007 

  Gewässerbegleit-
fläche 

Gewässerbegleitfläche bezeichnet eine be-
baute oder unbebaute Fläche, die einem 
Fließgewässer zugeordnet wird. Die Gewäs-
serbegleitfläche ist nicht Bestandteil der Ge-
wässerfläche. 

  Funktion 1100 

 
 

(ac) Stärker versiegelte Flächen: 
  vierfacher Hektarsatz 
 

Bezeichnung Begriffsbestimmung Kennung, 
Attributart mit Wert 

1 2 3 

Wohnbaufläche Wohnbaufläche ist eine baulich geprägte 
Fläche einschließlich der mit ihr im Zusam-
menhang stehenden Freiflächen (Vorgärten, 
Ziergärten, Zufahrten, Stellplätze und Hof-
raumflächen), die ausschließlich oder vorwie-
gend dem Wohnen dient. 

41001 

Industrie- und Gewerbe-
fläche 

Industrie- und Gewerbefläche ist eine Fläche, 
die vorwiegend industriellen oder gewerb-
lichen Zwecken dient. 

41002 

  Handel und Dienst-
leistungen 

Handel und Dienstleistung bezeichnet eine 
Fläche, auf der vorwiegend Gebäude stehen, 
in denen Handels- und/oder Dienstleistungs-
betriebe ansässig sind. 

  Funktion 1400 

  Ausstellung, Messe Ausstellung, Messe bezeichnet eine Fläche 
mit Ausstellungshallen und sonstigen Einrich-
tungen zur Präsentation von Warenmustern. 

  Funktion 1450 

  Gärtnerei Gärtnerei bezeichnet eine Fläche mit Gebäu-
den, Gewächshäusern und sonstigen Einrich-
tungen zur Aufzucht von Blumen und Gemü-
sepflanzen. Baumschulen werden als Objekte 
der Objektart Landwirtschaft erfasst. 

  Funktion 1490 
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  Industrie und Gewer-

be 
Industrie und Gewerbe bezeichnet Flächen, 
auf denen vorwiegend Industrie- und Gewer-
bebetriebe vorhanden sind. Darin sind Ge-
bäude- und Freiflächen und die Betriebs-
fläche Lagerplatz enthalten. 

  Funktion 1700 

  Werft Werft ist eine Betriebsfläche mit Bauwerken 
und sonstigen Einrichtungen zum Bau oder 
zur Reparatur von Schiffen. 

  Funktion 1790 

  Gebäude- und Freiflä-
che Versorgungs-
anlage 

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage 
bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend 
Anlagen und Gebäude zur Versorgung der 
Allgemeinheit mit Elektrizität, Wärme und 
Wasser vorhanden sind. 

  Funktion 2501 

  Gebäude- und Freiflä-
che Versorgungs-
anlage, Wasser 

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, 
Wasser, ist Teil von Wasserwerk. Wasser-
werk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken 
und sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung 
und/oder zur Aufbereitung von (Trink-
)Wasser. 

  Funktion 2521 

  Gebäude- und Freiflä-
che Versorgungs-
anlage, Elektrizität 

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, 
Elektrizität, ist Teil von Kraftwerk. Kraftwerk 
bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von 
elektrischer Energie. 

  Funktion 2531 

  Gebäude- und Freiflä-
che Versorgungs-
anlage Öl 

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, 
Öl, ist Teil von Raffinerie. Raffinerie bezeich-
net eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen 
Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl. 

  
Funktion 2551 

  Gebäude- und Freiflä-
che Versorgungs-
anlage, Gas 

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, 
Gas, ist Teil von Gaswerk. Gaswerk bezeich-
net eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen 
Einrichtungen zur Aufbereitung von Gas. 

  Funktion 2561 

  Gebäude- und Freiflä-
che Versorgungs-
anlage, Wärme 

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, 
Wärme, ist Teil von Heizwerk. Heizwerk be-
zeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von 
Wärmeenergie zu Heizzwecken. 

  Funktion 2571 

  Gebäude- und Freiflä-
che Versorgungs-
anlage, Funk- und 
Fernmeldewesen 

Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, 
Funk- und Fernmeldewesen, ist Teil von 
Funk- und Fernmeldeanlage. Funk- und 
Fernmeldeanlage bezeichnet eine Fläche, auf 
der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur 
elektronischen Informationsvermittlung ste-
hen. 

  Funktion 2581 

  Gebäude- und Freiflä-
che Entsorgungs-
anlage 

Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage 
ist Teil von Entsorgung. Entsorgung bezeich-
net eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen 
und Gebäude zur Verwertung und Entsor-
gung von Abwasser und festen Abfallstoffen 
vorhanden sind. 

  Funktion 2601 

  Gebäude- und Freiflä-
che Entsorgungs-
anlage, Abwasserbe-
seitigung 

Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, 
Abwasserbeseitigung, ist Teil von Kläranlage, 
Klärwerk. Kläranlage, Klärwerk bezeichnet 
eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen 
Einrichtungen zur Reinigung von Abwasser. 

  Funktion 2611 
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  Gebäude- und Freiflä-

che Entsorgungs-
anlage, Abfallbesei-
tigung 

Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, 
Abfallbeseitigung, ist Teil von Abfallbehand-
lungsanlage. Abfallbehandlungsanlage be-
zeichnet eine Fläche mit Bauwerken und 
sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle mit 
chemisch/physikalischen und biologischen 
oder thermischen Verfahren oder Kombina-
tionen dieser Verfahren behandelt werden. 

  Funktion 2621 

Fläche gemischter Nut-
zung 

Fläche gemischter Nutzung ist eine bebaute 
Fläche einschließlich der mit ihr im Zusam-
menhang stehenden Freifläche (Hofraum-
fläche, Hausgarten), auf der keine Art der 
baulichen Nutzung vorherrscht. Solche Flä-
chen sind insbesondere ländlich-dörflich ge-
prägte Flächen mit land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben, Wohngebäuden u. a. 

41006 

 Gebäude- und Freiflä-
che Land- und Forst-
wirtschaft 

Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirt-
schaft ist eine Fläche, die der Land- und 
Forstwirtschaft dient. 

  Funktion 2700 

Flächen besonderer 
funktionaler Prägung 

Fläche besonderer funktionaler Prägung ist 
eine baulich geprägte Fläche einschließlich 
der mit ihr im Zusammenhang stehenden 
Freifläche, auf denen vorwiegend Gebäude 
und/oder Anlagen zur Erfüllung öffentlicher 
Zwecke oder historische Anlagen vorhanden 
sind. 

41007 

  Öffentliche Zwecke Öffentliche Zwecke bezeichnet eine Fläche, 
die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und 
der Allgemeinheit dient. 

  Funktion 1100 

  Verwaltung Verwaltung bezeichnet eine Fläche, auf der 
vorwiegend Gebäude der öffentlichen Verwal-
tung, z. B. Rathaus, Gericht, Kreisverwaltung 
stehen. 

  Funktion 1110 

  Bildung und For-
schung 

Bildung und Forschung bezeichnet eine Flä-
che, auf der vorwiegend Gebäude stehen, in 
denen geistige, kulturelle und soziale Fähig-
keiten vermittelt werden und/oder wissen-
schaftliche Forschung betrieben wird (z. B. 
Schulen, Universitäten, Forschungsinstitute). 

  Funktion 1120 

  Kultur Kultur bezeichnet eine Fläche, auf der vor-
wiegend Anlagen und Gebäude für kulturelle 
Zwecke, z. B. Konzert- und Museumsge-
bäude, Bibliotheken, Theater, Schlösser und 
Burgen sowie Rundfunk- und Fernsehge-
bäude stehen. 

  Funktion 1130 

  Religiöse Einrichtung Religiöse Einrichtung bezeichnet eine Fläche, 
auf der vorwiegend religiöse Gebäude ste-
hen. 

  Funktion 1140 

  Gesundheit, Kur Gesundheit, Kur bezeichnet eine Fläche, auf 
der vorwiegend Gebäude des Gesundheits-
wesens stehen, z. B. Krankenhäuser, Heil- 
und Pflegeanstalten. 

  Funktion 1150 
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  Soziales Soziales bezeichnet eine Fläche, auf der 

vorwiegend Gebäude des Sozialwesens ste-
hen, z. B. Kindergärten, Jugend- und Senio-
reneinrichtungen, Freizeit-, Fremden- und 
Obdachlosenheime. 

  Funktion 1160 

  Sicherheit und Ord-
nung 

Sicherheit und Ordnung bezeichnet eine Flä-
che, auf der vorwiegend Anlagen und Ge-
bäude der Polizei, der Bundeswehr, der Feu-
erwehr und der Justizvollzugsbehörden ste-
hen. 

  Funktion 1170 

  Parken Parken bezeichnet eine Fläche, auf der vor-
wiegend Anlagen und Gebäude zum vorüber-
gehenden Abstellen von Fahrzeugen stehen. 

  Funktion 1200 

Sport-, Freizeit- und Er-
holungsfläche 

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche ist eine 
bebaute oder unbebaute Fläche, die dem 
Sport, der Freizeitgestaltung oder der Erho-
lung dient. 

41008 

  Gebäude- und Freiflä-
che Sport, Freizeit, 
Erholung 

Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit, Er-
holung, ist eine bebaute Fläche, die dem 
Sport, der Freizeitgestaltung oder der Erho-
lung dient. 

  Funktion 4001 

  Freizeitanlage Freizeitanlage ist eine Fläche mit Bauwerken 
und Einrichtungen, die zur Freizeitgestaltung 
bestimmt ist. 

  Funktion 4200 

  Zoo Zoo ist ein Gelände mit Tierschauhäusern 
und umzäunten Gehegen, auf dem Tiere 
gehalten und gezeigt werden. 

  Funktion 4210 

  Safaripark, Wildpark Safaripark, Wildpark, ist ein Gelände mit um-
zäunten Gehegen, in denen Tiere im Freien 
gehalten und gezeigt werden. 

  Funktion 4220 

  Freizeitpark Freizeitpark ist ein Gelände mit Karussells, 
Verkaufs- und Schaubuden und/oder Wildgat-
tern, das der Freizeitgestaltung dient. 

  Funktion 4230 

  Freilichttheater Freilichttheater ist eine Anlage mit Bühne und 
Zuschauerbänken für Theateraufführungen 
im Freien. 

  Funktion 4240 

  Freilichtmuseum Freilichtmuseum ist eine volkskundliche Mu-
seumsanlage, in der Wohnformen oder histo-
rische Betriebsformen in ihrer natürlichen 
Umgebung im Freien dargestellt werden. 

  Funktion 4250 

  Autokino, Freilichtkino Autokino, Freilichtkino ist ein Lichtspieltheater 
im Freien, in dem der Film im Allgemeinen 
vom Auto aus angesehen wird. 

  Funktion 4260 

  Erholungsfläche Erholungsfläche ist eine Fläche mit Bauwer-
ken und Einrichtungen, die zur Erholung be-
stimmt ist. 

  Funktion 4300 

  Wochenend- und Fe-
rienhausfläche 

Wochenend- und Ferienhausfläche bezeich-
net eine extra dafür ausgewiesene Fläche, 
auf der vorwiegend Wochenend- und Ferien-
häuser stehen dürfen. 

  Funktion 4310 
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Straßenverkehr Straßenverkehr umfasst alle für die bauliche 

Anlage Straße erforderlichen sowie dem 
Straßenverkehr dienenden bebauten und 
unbebauten Flächen. 

42001 

  Gebäude- und Freiflä-
che zu Verkehrsan-
lagen, Straße 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsan-
lagen, Straße, ist eine Fläche, die der Ab-
wicklung und Sicherheit des Verkehrs sowie 
der Unterhaltung der Verkehrsfläche dient. 

  Funktion 2311 

Bahnverkehr Bahnverkehr umfasst alle für den Schienen-
verkehr erforderlichen Flächen. 

42010 

    Flächen von Bahnverkehr sind     

    - der Bahnkörper (Unterbau für Gleise; 
bestehend aus Dämmen oder Einschnitten 
und deren kleineren Böschungen, Durch-
lässen, schmalen Gräben zur Entwässerung, 
Stützmauern, Unter- und Überführung, Sei-
ten- und Schutzstreifen) mit seinen Bahnstre-
cken, 

- an den Bahnkörper angrenzende 
bebaute und unbebaute Flächen (z. B. Bö-
schungsflächen). 

    

  Gebäude- und Freiflä-
che zu Verkehrs-
anlage, Schiene 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlage, 
Schiene, dient der Abwicklung und Sicherheit 
des Verkehrs sowie der Unterhaltung der 
Verkehrsfläche. 

  Funktion 2321 

Flugverkehr Flugverkehr umfasst die baulich geprägte 
Fläche und die mit ihr in Zusammenhang 
stehende Freifläche, die ausschließlich oder 
vorwiegend dem Flugverkehr dient. 

42015 

  Gebäude- und Freiflä-
che zu Verkehrs-
anlage, Luftfahrt 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsan-
lagen, Luftfahrt, ist eine besondere Flugver-
kehrsfläche. 

  Funktion 5501 

Schiffsverkehr Schiffsverkehr umfasst die baulich geprägte 
Fläche und die mit ihr in Zusammenhang 
stehende Freifläche, die ausschließlich oder 
vorwiegend dem Schiffsverkehr dient. 

42016 

  Gebäude- und Freiflä-
che zu Verkehrsan-
lagen, Schifffahrt 

Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsan-
lagen, Schifffahrt, ist eine Fläche, die dem 
Schiffsverkehr dient. 

  Funktion 2341 

 
Fußnoten: 

*) Bei Kennungen, bei denen die Attributart, „ohne Funktion“ steht, werden auch alle Flä-
chen ohne Funktionsbelegung im Kataster veranlagt. 
 
Bei Kennungen, bei denen die Attributart „ohne Funktion“ fehlt, werden nur die Flächen 
mit aufgeführter Funktionsbelegung, Art der Festlegung oder aufgeführtem Vegetati-
onsmerkmal im Kataster veranlagt. 

 
b) Im Falle der Neubezeichnung der Nutzungsflächen in der Systematik des Liegen-

schaftskatasters sind die Flächen den neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit damit 
keine Veränderung des Beitragsmaßstabes verbunden war. Im Fall weiterer Neube-
zeichnungen der Nutzungsflächen im Liegenschaftskataster werden die Flächen den  
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neuen Bezeichnungen zugeordnet, soweit damit keine Veränderung des Erschwernis-
beitrags verbunden ist. Die neu bezeichneten Flächen sind zur Weiterzahlung des Er-
schwernisbeitrags auch schon vor Aufnahme der Neubezeichnung aus dem Kataster in 
diese Veranlagungsregeln verpflichtet.  

 
c) Der Beitrag nach Buchstabe a) wird auf Antrag der beitragspflichtigen Person nicht er-

hoben, wenn diese nachweist, dass die betroffene Fläche vollständig unversiegelt ist. 
Der Beitrag wird nicht oder nur im Verhältnis der Nutzung nur Teilweise erhoben, soweit 
das Niederschlagswasser auf den versiegelten Flächen genutzt wird. 

 
2. Zusätzlicher Beitrag für Wasser- und Abwasserein leitungen 

 
Wer Wasser oder Abwasser einleitet, kann je eingeleitetem vollen Kubikmeter mit einem 
2 500stel des Hektarsatzes herangezogen werden. Ausgenommen ist Niederschlagswas-
ser. 

 
Die Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft. 
 
Syke, den 10.03.2015 
gez. Struß 
(Verbandsvorsteher) 
 
 
Ich genehmige die vorstehende Änderungssatzung des „Wasser- und Bodenverbandes ‚Hache und 
Hombach‘“. 
 
Diepholz, den 31.07.2015 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Fachdienst Umwelt & Straße 
Im Auftrage: 
gez. Schmidt 
 
 

Stadt Bassum 
 

Bauleitplanung der Stadt Bassum 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 (1/17) „An de r Weide“ (Ortschaft Bassum) und 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 (81/3 I) „Bei m Wasserturm“ (Ortschaft Osterbinde) 
 
Der Rat der Stadt Bassum hat in seiner Sitzung am 30.06.2015 gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i. 
V. mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die 1. Änderung des 
Bebauungsplan  Nr. 2 (1/17) „An der Weide“ und die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 (81/3 I) 
„Beim Wasserturm“ als Satzungen und die Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes „An der Weide“ befindet sich im hinteren 
Bereich einer ehemaligen Gärtnerei nordöstlich der „Bürgermeister-Lienhop-Straße“ angrenzend an 
den „Drosselweg“. Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Beim Wasserturm“ 
liegt zwischen der „Gutenbergstraße“ und dem „Drosselweg“. Beide Änderungsbereiche grenzen un-
mittelbar aneinander.  
 
In dem nachfolgend abgebildeten Lageplan sind die Änderungsbereiche schwarz umrandet darge-
stellt. 
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  Geltungsbereich „An der Weide“                               Geltungsbereich „Beim Wasserturm“ 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 2 (1/17) „An der Weide“ 
und die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 (81/3 I) „Beim Wasserturm“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
in Kraft. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „An der Weide“ und die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Beim Wasserturm“ mit Begründung liegen ab sofort während der Dienststunden und darüber hinaus 
nach Vereinbarung in der Stadtverwaltung Bassum - Fachbereich Bauwesen - Zimmer 21, Alte Post-
str. 14, 27211 Bassum, zu jedermanns Einsicht aus. Über den Inhalt der Änderungen der Bebauungs-
pläne kann jedermann Auskunft verlangen. 
 
Hinweise :  
Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
 
1.  eine nach  § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften sowie eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und 

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges beim Zustande-
kommen dieses Bebauungsplanes unbeachtlich werden, 
 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Bassum unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
sind. Dieser Hinweis gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
Vermögensnachteilen, die durch die Rechtsverbindlichkeit der 1. Änderung des Bebauungsplanes „An 
der Weide“ und der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Beim Wasserturm“ eintreten, sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche, wird hingewiesen. 
 
Bassum, 20.08.2015 
Stadt Bassum 
Der Bürgermeister 
Gez. Porsch 
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Stadt Diepholz 
 

Bauleitplanung der Stadt Diepholz; 
67. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Di epholz 

 
Der Landkreis Diepholz hat die 67. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Diepholz gemäß  
§ 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
Der Änderungsbereich ist in der nachstehenden Plankarte mit einer gestrichelten Linie umrandet. 
 

Plangebiet 

 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 67. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
Die genehmigte 67. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt mit der Begründung einschl. des Um-
weltberichtes und der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 BauGB ab sofort im Rathaus 
der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 Diepholz, öffentlich aus und kann während der Öffnungs-
zeiten eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB u nd Entschädigungsansprüche nach §§ 
44 Abs. 3 und 4 BauGB: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Diepholz geltend gemacht worden sind.  
 
Diepholz, den 21.08.2015 
STADT DIEPHOLZ 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Schulze 
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Bauleitplanung der Stadt Diepholz; 

Bebauungsplan Heede Nr. 11 "Lange Wand II" 
 
Der Rat der Stadt Diepholz hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 den Bebauungsplan Heede Nr. 11 
„Lange Wand II“ mit Begründung beschlossen. 
Das Plangebiet ist in der nachstehenden Plankarte mit einer gestrichelten Linie umrandet. 
 

Plangebiet 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Heede Nr. 11 "Lange Wand II" in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan liegt mit der Begründung einschl. des Umweltberichtes und der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10 Abs. 3 BauGB ab sofort bei der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 
Diepholz, öffentlich aus und kann während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB u nd Entschädigungsansprüche nach §§ 
44 Abs. 3 und 4 BauGB: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Diepholz geltend gemacht worden sind.  
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.  
 
Diepholz, den 21.08.2015 
STADT DIEPHOLZ 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Schulze 
 
 

Bauleitplanung der Stadt Diepholz; 
71. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Di epholz 

 
Der Landkreis Diepholz hat die 71. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Diepholz gemäß  
§ 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
Der Änderungsbereich ist in der nachstehenden Plankarte mit einer gestrichelten Linie umrandet. 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 71. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
Die genehmigte 71. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt mit der Begründung einschl. des Um-
weltberichtes und der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 BauGB ab sofort im Rathaus 
der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 Diepholz, öffentlich aus und kann während der Öffnungs-
zeiten eingesehen werden. 
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Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB u nd Entschädigungsansprüche nach §§ 
44 Abs. 3 und 4 BauGB: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Diepholz geltend gemacht worden sind.  
 
Diepholz, den 26.08.2015 
STADT DIEPHOLZ 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Schulze 
 
 

Bauleitplanung der Stadt Diepholz; 
Bebauungsplan Nr. 93 "Vossen Bruchhof" 

 
Der Rat der Stadt Diepholz hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 den Bebauungsplan Nr. 93  
„Vossen Bruchhof“ mit Begründung beschlossen. 
Das Plangebiet ist in der nachstehenden Plankarte mit einer gestrichelten Linie umrandet. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 93 "Vossen Bruchhof" in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan liegt mit der Begründung einschl. des Umweltberichtes und der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10 Abs. 3 BauGB ab sofort bei der Stadt Diepholz, Rathausmarkt 1, 49356 
Diepholz, öffentlich aus und kann während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB u nd Entschädigungsansprüche nach §§ 
44 Abs. 3 und 4 BauGB: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtlichen Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Diepholz geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.  
 
Diepholz, den 26.08.2015 
STADT DIEPHOLZ 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Schulze 
 
 

Stadt Sulingen  
 

Gebührensatzung für die Benutzung der städt. Kinder tagesstätten und die 
Inanspruchnahme an der Mittagsverpflegung der Stadt  Sulingen 

(Neufassung) 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010 S. 576) und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. 2007 S. 241) sowie § 20 des Nds. Gesetzes über 
Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) vom 07.02.2002 (Nds. GVBl. 2002 S. 57) in der jeweils gülti-
gen Fassung hat der Rat der Stadt Sulingen in seiner Sitzung am 13.08.2015 die nachstehende Ände-
rung der Anlage 1 der Gebührensatzung für die Benutzung der städt. Kindertagesstätten und die In-
anspruchnahme an der Mittagsverpflegung der Stadt Sulingen beschlossen. 
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Anlage 1  

 

Verpflegungstage in 
der Woche 

monatliche Pauschale 

Hort Kindergarten Krippe 

5 50,00 € 50,00 € 34,00 € 

4 40,00 € 40,00 € 27,00 € 

3 30,00 € 30,00 € 20,00 € 

2 20,00 € 20,00 € 13,00 € 

1 10,00 € 10,00 € 7,00 € 

 
In Ausnahmefällen können nach Voranmeldung (mindestens einen Tag vorher) bei der Leitung der 
Kindertageseinrichtung auch andere Kinder die Mittagsverpflegung in Anspruch nehmen. Sodann 
beträgt die Gebühr je Einzelessen im Kindergarten und im Kinderhort 3,50 Euro und in der Kinderkrip-
pe 2,50 Euro. 
 

Verpflegungstage in 
der Woche 

monatliche Pauschale für Kinder aus Familien mit An spruch auf Leis-
tungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 

Hort 
Kindergarten 

Krippe 

5 17,00 € 

4 14,00 € 

3 10,00 € 

2 7,00 € 

1 3,50 € 
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Stadt Syke  
 

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Syke 
für das Haushaltsjahr 2015 

  
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fas-
sung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2014 (Nds. 
GVBl. S. 434) hat der Rat der Stadt Syke in der Sitzung am 22.07.2015 folgende 1. Nachtragshaus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: 
 

§ 1  
Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 werden  
 
  

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
 
 
 
 
 

–Euro- 

 
erhöht  

um 
 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
vermindert 

 um 
 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-

planes ein-
schließlich der 
Nachträge fest-

gesetzt auf 
 

-Euro- 
1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt      
ordentliche Erträge 37.368.700 1.295.700 0 38.664.400 

ordentliche Aufwendungen 37.836.300 1.170.400 0 39.006.700 

außerordentliche Erträge 0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 

Finanzhaushalt      
Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

35.086.400 1.295.700 0 36.382.100 

Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

34.184.900 
 

1.220.400 0 35.405.300 

Einzahlungen für Investitions- 
tätigkeit 

1.784.500 515.500 0 2.300.000 

Auszahlungen für Investitions- 
tätigkeit 

7.350.000 1.206.200 0 8.556.200 

Einzahlungen für Finanzierungs- 
tätigkeit 

3.428.000 1.300.000 
 

0 
 

4.728.000 

Auszahlungen für Finanzierungs- 
tätigkeit 

1.299.000 0 0 
 

1.299.000 
 

Darin enthalten Umschuldungen je-
weils in Ein- und Auszahlung) 

0 0 0 0 
 

Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen des 
Finanzhaushalts 

40.298.900 3.111.200 
 

0 
 

43.410.100 

Gesamtbetrag der Auszahlungen des 
Finanzhaushalts 

42.833.900 2.426.600 
 

0 45.260.500 

 
§ 2 

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird gegenüber dem bisherigen Betrag von 
3.428.000 Euro um 1.300.000 Euro erhöht und damit auf 4.728.000 Euro festgesetzt.  
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen  Festsetzung in 
Höhe von 950.000 Euro um 162.000 Euro erhöht und damit auf 1.112.000 Euro festgesetzt. 
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§ 4 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht 
verändert. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert. 
 
Syke, 22.07.2015    
gez. Suse Laue                                          
Bürgermeisterin                                  (L.S.) 
 
 
Die aufgrund der §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434), 
erforderliche Genehmigung für die I. Nachtragshaushaltssatzung 2015 der Stadt Syke hat der Land-
kreis Diepholz mit Verfügung vom 13.08.2015, AZ: FD 30-916-912, erteilt. 
 
Der I. Nachtragshaushaltsplan 2015 liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG  vom Tage nach der Bekannt-
machung an 7 Werktagen (außer samstags) im Rathaus Syke, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke, 
Zimmer 1.45, 
 

vom 02.09.2015 bis 10.09.2015 
 

in der Zeit von 
 

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 
Syke, 18.08.2015 
gez. Suse Laue 
Bürgermeisterin 
 
 

Kirchenamt  Sulingen 
 

Friedhofsordnung 
für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen Kirch engemeinde Twistringen  

in 27239 Twistringen, Landkreis Diepholz  
 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- luth. Kirchenge-
meinde Twistringen am 21. Juli 2015 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit sei-
nen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an 
dem Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, 
die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und dieser Gewissheit erhal-
ten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
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§ 32 Inkrafttreten 
 

 
I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck  

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Twistringen in seiner 
jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit das Flurstück 46/22 und 46/24 Flur 5 Gemarkung 
Twistringen in Größe von insgesamt 0,66.68 ha. Eigentümer des Flurstückes ist die Evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde Twistringen.  
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Twistringen hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Beiset-
zung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dient der Friedhof auch der Bestattung 
von Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 

 
§ 2 

Schließung und Entwidmung  
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Eine Verlänge-
rung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit. Beisetzungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nut-
zungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beiset-
zungsberechtigten; nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwal-
tung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten genehmigen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
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(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

 
§ 3 

Friedhofsverwaltung  
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
(Friedhofsverwaltung) verwaltet. 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestim-
mungen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann die Friedhofsverwaltung einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beisetzung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder 
sonstiger Anlagen, Zulassung von Dienstleistungserbringern mit der Erhebung von Gebühren und 
Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. 
 
(5) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht 
 

II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 

Öffnungszeiten  
(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof vorübergehend ganz oder teilweise für den Besuch 
geschlossen werden. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof  

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich in 
verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, sind zu 
unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung 
kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Er-
wachsener betreten.  
 
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten sowie Pflanzen und Gehölze oder 
Eingrenzungen und Schutzmaterialien zu verunreinigen, zu beschädigen oder zu entfernen 
(z.B. Papierkörbe, Bänke etc.). 

b) Einfriedungen oder Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, soweit sie nicht als Wege die-
nen, unbefugt zu betreten. Gleiches gilt für fremde Grabstätten oder Grabeinfassungen. 

c) Die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder sonstigen Fortbewegungsmitteln, wie z.B. Fahrrä-
dern, Skateboards, Rollschuhen oder Inlinern, zu befahren. Aus-genommen sind Kinderwagen 
und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung, der Feuerwehr und oder Fahrzeuge 
für Kranken- und Beerdigungstransporte. 

d) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzubieten.  
e) Druckschriften und andere Medien (z.B. digitale Speichermedien) zu verteilen, ausgenommen 

Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind. 
f) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu ver-

werten. 
g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 

Unrat zu entsorgen. 
h) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen. 
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i) zu lagern oder zu nächtigen. 
j) Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich zu nehmen. 
k) An Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern Arbeiten auszuführen. 
l) Alle sonstigen Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung oder zu einer Belästigung von Per-

sonen führen, insbesondere zu lärmen und zu spielen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen. 
Sie kann auch Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf 
ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 6 
Dienstleistungen  

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Fried-
hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen 
für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, 
Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder 
in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber der Friedhofsverwaltung für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 7 

Anmeldung einer Bestattung  
(1) Bestattungen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben 
oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Grabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen. 
 
(4) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung im Benehmen mit dem zuständigen 
Pfarramt festgelegt. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den. 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
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(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.  
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Bei Urnen 
darf der Durchmesser 0,20 m nicht überschreiten. Für größere Särge und Urnen ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend. 
 
(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sind, die eine Verwesung nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist sicherstellen oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwasser zu verändern. 
 

§ 9 
Ruhezeiten  

(1) Die Ruhezeit für die Leichen beträgt 30 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre. 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen  

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Jede Umbettung oder Ausgrabung bedarf der Zustimmung der Friedhofsverwaltung, die auch den 
Zeitpunkt der Umbettung oder Ausgrabung bestimmt. Voraussetzung für die Zustimmung ist die Vor-
lage einer Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde sowie ein Nachweis über eine Beiset-
zungsmöglichkeit am Bestattungsort.  
 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle 
Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärt-
nerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-
tungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 

 
Allgemeines  

 
IV. Grabstätten 

§ 11  
Allgemeines  

(1) Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an: 
 

I. Grabstätten für Särge 
a) Reihengrabstätten für Särge (§ 13) 
b) Wahlgrabstätten für Särge (§ 14) 
c) Rasengrabstätten für Särge (§ 15) 

 
II. Grabstätten für Urnen 

d) Reihengrabstätten für Urnen (§ 16) 
e) Wahlgrabstätten für Urnen (§ 17) 
f) Rasengrabstätten für Urnen (§ 18) 
g) Baumgrabstätten für Urnen (§ 19) 
h) Partnergrabstätten für Urnen (§ 20) 
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(2) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle verliehen. Bei Wahlgrabstätten für Särge 
oder Wahlgrabstätten für Urnen kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen.  
 
(3) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei 
gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle beige-
setzt werden. 
 
(4) In einer bereits belegten Wahlgrabstelle für Särge darf zusätzlich eine Asche beigesetzt werden, 
wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die 
Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Ver-
wandter war.  
 
(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollten die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 

a) für Särge  
 Länge : 2,50 m;  Breite : 1,20 m;  
 
b) für Urnen 
  Länge : 1,00 m;  Breite : 1,00 m. 

 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend. 
 
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante der Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbeisetzungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(7) Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind. 
 
(8) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, 
Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfor-
dernis entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 8 nicht nach und muss 
beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von der Friedhofsverwaltung entfernt werden, sind die 
dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung zu er-
statten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 
 

§ 12 
Nutzungsrecht 

(1) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte unter den in dieser Ordnung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser 
Ordnung. Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. 
 
(2) Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Das Nutzungsrecht berechtigt zur Bestattung, zur Anlage und Pflege der Grabstelle sowie 
zur Aufstellung eines von der Friedhofsverwaltung genehmigten Grabmals, soweit in dieser Ordnung 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der künftige Nutzungsberechtigte das Nutzungsrecht 
bei der Friedhofsverwaltung beantragen. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der Friedhofsverwaltung etwaige Anschriften- und Na-
mensänderungen schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er die dar-
aus entstehenden Nachteile hinzunehmen und einen damit zusammenhängenden Schaden selbst zu 
tragen. 
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(5) Bestehen über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte oder über deren Verwendung oder Gestal-
tung Meinungsverschiedenheiten zwischen den Berechtigten, so kann die Friedhofsverwaltung bis 
zum Nachweis einer Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung jede Benutzung der 
Grabstätte untersagen und Zwischenregelungen treffen. 
 
(6) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann entzogen werden, wenn die Grabstätten trotz Aufforde-
rung nicht den Vorschriften entsprechend angelegt sind, ihre Pflege vernachlässigt wird oder die vom 
Nutzungsberechtigten zu tragenden Gebühren nicht entrichtet wurden. 
 

§ 13 
Reihengrabstätten für Särge  

(1) Reihengrabstätten für Särge sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die an-
lässlich einer Beisetzung eines Sarges der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. 
In einer Reihengrabstätte darf nur ein Sarg beigesetzt werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlän-
gert werden. 
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder einzelnen Reihengrabstätten nach Ablauf der Ruhe-
zeiten wird nicht vorher öffentlich bekannt gegeben. Die Verpflichtung nach § 27 Absatz 2 bleibt unbe-
rührt.  

 
§ 14 

Wahlgrabstätten für Särge  
(1) Wahlgrabstätten werden mit zwei oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungs-
rechts beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Eine Verlängerung des Nutzungs-
rechtes ist möglich. Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt. Anstelle der Be-
scheinigung genügt auch eine Quittung über die Bezahlung der Gebühr für das Nutzungsrecht. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 30 Jahre verlängert werden. Ohne, dass eine Beisetzung erfolgt, kann das Nut-
zungsrecht nach Ablauf des Nutzungsrechtes auf Antrag um weitere 10 Jahre für die gesamte Wahl-
grabstätte verlängert werden. 
 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages 
aufzufordern. Bei einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte 
bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Ge-
bührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungs-
berechtigten beigesetzt werden: 
 

a) Ehegatte, 
b) Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die  

eingetragene Lebenspartnerschaft, 
c) Kinder und Stiefkinder sowie deren Ehegatten oder Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach 

dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) Eltern, 
f) Geschwister 
g) Stiefgeschwister, 
h) die nicht unter die Nr. a) bis g) fallenden Erben,  

soweit es sich um natürliche Personen handelt. 
 
Grundsätzlich entscheidet der Nutzungsberechtigte, wer von den beisetzungsberechtigten Personen 
beigesetzt wird. Kann nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung des Nut-
zungsberechtigten der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt werden, so 
ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Beisetzung zuzulassen. Die 
Beisetzung anderer Personen, auch nichtverwandter Personen, bedarf eines Antrages des Nutzungs-
berechtigten und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
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(4) Der Nutzungsberechtigte kann zu seinen Lebzeiten sein Nutzungsrecht auf eine andere Personen 
übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen des bisherigen und 
des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erfor-
derlich. 
 
(5) Der Nutzungsberechtigte soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen seiner bei-
setzungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach seinem Tode übergehen soll. Eine schrift-
liche Einverständniserklärung des Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen.  
 
(6) Hat der Nutzungsberechtigte nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach seinem Tode über-
gehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 beisetzungsberechtigten Angehörigen in 
der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Grup-
pen der jeweils ältesten Person zu.  
 
Der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung auf dessen Verlangen nachzuweisen, dass er neu-
er Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechtsnachfolger nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu 
behalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, 
wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die auf Grund seines Nutzungs-
rechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4. 
 

§ 15  
Rasengrabstätten für Särge  

(1) Rasengrabstätten für Särge sind im Rasen eingebettete Grabstätten mit einer Grabstelle für eine 
Erdbestattung, die anlässlich der Beisetzung eines Sarges für die Dauer der Ruhezeit von der Fried-
hofsverwaltung der Reihe nach vergeben werden. In einer Rasengrabstätte für Särge kann nur ein 
Sarg beigesetzt werden.  
 
(2)  An den Rasengrabstätten für Särge werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – ver-
liehen. Das Aufstellen individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen 
oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf Rasengrabstätten für Sär-
ge nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen wer-
den von der Friedhofsverwaltung an einem zentralen Gedenkstein angebracht. Auf einer von der 
Friedhofsverwaltung entsprechend gekennzeichneten Fläche können Blumengebinde nur in die von 
der Friedhofsverwaltung zur Verfügung gestellten Blumenvasen gestellt werden. 

 
(3) Die laufende Pflege der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. 

 
(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten für Särge auch für Rasengrabstätten für Särge.  

 
§ 16 

Reihengrabstätten für Urnen  
(1) Reihengrabstätten für Urnen sind Grabstellen, die anlässlich einer Beisetzung einer Asche der 
Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer Reihengrabstätte für Urnen darf nur 
eine Urne beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten für Särge auch für Reihengrabstätten für Urnen. 
 

§ 17 
Wahlgrabstätten für Urnen  

(1) Wahlgrabstätten für Urnen werden mit zwei oder mehreren Grabstellen für die Dauer von 25 Jah-
ren vergeben. In einer Urnenwahlgrabstelle kann nur eine Urne beigesetzt werden. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 25 Jahre verlängert werden. Ohne, dass eine Beisetzung erfolgt, kann das Nut-
zungsrecht nach Ablauf des Nutzungsrechtes auf Antrag um weitere 10 Jahre für die gesamte Wahl-
grabstätte verlängert werden.         

 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten für Särge auch für Wahlgrabstätten für Urnen. 
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§ 18 

Rasengrabstätten für Urnen 
(1) Rasengrabstätten für Urnen sind im Rasen eingebettete Grabstätten mit einer Grabstelle für eine 
Urne, die anlässlich der Beisetzung einer Asche für die Dauer der Ruhezeit von der Friedhofsverwal-
tung der Reihe nach vergeben werden. In einer Rassengrabstätte für Urnen kann nur eine Urne bei-
gesetzt werden.  
 
(2) An den Rasengrabstätten für Urnen werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – verlie-
hen. Das Aufstellen individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen 
oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf Rasengrabstätten für Ur-
nen nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen wer-
den von der Friedhofsverwaltung an einem zentralen Gedenkstein angebracht. Auf einer von der 
Friedhofsverwaltung entsprechend gekennzeichneten Fläche können Blumengebinde nur in die von 
der Friedhofsverwaltung zur Verfügung gestellten Blumenvasen gestellt werden. 
 
(3) Die laufende Pflege der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. 

 
(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten für Särge auch für Rasengrabstätten für Urnen.  
 

§ 19 
Baumgrabstätten für Urnen  

(1) Baumgrabstätten für Urnen sind einem bestimmten Baum zugeordnete Grabstätten, die von der 
Friedhofsverwaltung belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer 
Asche vergeben werden. Jeweils einem Baum sind mehrere Baumgrabstätten zugeordnet. In einer 
Baumgrabstätte für Urnen kann nur eine Urne beigesetzt werden.  
 
(2) An Baumgrabstätten für Urnen werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – verliehen. 
Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder 
sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf Baumgrabstätten für Urnen 
nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen werden 
von der Friedhofsverwaltung auf einem der Baumgrabstätte zugeordneten Stein angebracht. 
 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Ra-
sengrabstätten für Särge auch für Baumgrabstätten für Urnen. 
 

§ 20 
Partnergrabstätten für Urnen 

(1) Partnergrabstätten für Urnen liegen in gesondert ausgewiesenen und eingegrenzten Vegetations-
flächen (Partnergrabanlage). Jeweils einer gesondert ausgewiesenen Partnergrabanlage sind mehre-
ren Partnergrabstätten für Urnen zugeordnet. 
 
(2) Partnergrabstätten für Urnen werden anlässlich einer Besetzung einer Urne mit zwei Grabstellen 
vergeben. Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht an die neue Ruhefrist anzupassen. Die 
Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. Eine Verlängerung 
der Nutzungszeit über die Ruhefrist der zweiten Beisetzung hinaus ist nicht möglich.  
 
(3) Läuft die Ruhefrist nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung durchge-
führt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag um 25 Jahre ver-
längert werden. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenord-
nung. 
 
(4) An Partnergrabstätten für Urnen werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – verliehen. 
Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder 
sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf Partnergrabstätten für Urnen 
nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen werden 
von der Friedhofsverwaltung zentral auf der Partnergrabanlage angebracht.  
 
(5) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Partnergrabstätten für Urnen und der Part-
nergrabanlage erfolgt ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung.  
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(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für Partnergrabstätten für Urnen. 
 

§ 21 
Rückgabe von Wahlgrabstätten  

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte 
Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebühren-
erstattung.  
 

§ 22 
Bestattungsverzeichnis  

Die Friedhofsverwaltung führt Verzeichnisse der Beigesetzten, der Grabstätten, der Nutzungsrechten 
und der Ruhezeiten. 
 

V. Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale 
§ 23 

Allgemeine Gestaltungsvorschriften für die Anlage u nd 
Unterhaltung der Grabstätten  

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wer-
den.  
 
(2) Für die gärtnerische Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
verantwortlich, soweit sich aus dieser Friedhofsordnung nicht etwas anderes ergibt. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Jede Grabstätte muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung oder dem Erwerb des Nut-
zungsrechtes vom Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd angemessen instandgehalten 
werden, dazu gehören insbesondere auch notwendige Grabauffüllungen. Anpflanzungen sind nur 
innerhalb der Grenzen der Grabstätte gestattet, und dürfen nur so gesetzt oder verändert werden, 
dass eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern 
ausgeschlossen ist. Das Belegen der Grabstätten mit Kies, Splitt oder ähnlichen Stoffen anstelle einer 
Bepflanzung ist nicht erwünscht. 
 
Die Anpflanzung von Bäumen, großwüchsigen Sträuchern oder Hecken ist wegen der damit verbun-
denen Beeinträchtigung anderer Grabstätten nicht erlaubt. Die Friedhofsverwaltung kann auf schriftli-
chen Antrag Ausnahmen zulassen. Wenn die Anpflanzungen infolge ihres Wachstums oder ihrer Grö-
ße störend wirken, sind diese auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu entfernen. 
 
Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.  
 
(4) Wachsen die Pflanzen über die Grabstätten hinaus, so ist die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser 
schriftlicher Aufforderung zur Beseitigung der Beeinträchtigung berechtigt, die Anpflanzungen auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu beseitigen. 
 
Sofern ein ordnungsgemäßes Ausheben von Gräbern im Falle einer bevorstehenden Beisetzung 
durch Anpflanzungen behindert wird, ist die Friedhofsverwaltung auch ohne eine vorherige Aufforde-
rung berechtigt, die Anpflanzungen auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu 
entfernen, wenn damit das Ausheben ermöglicht wird. Falls es die Arbeiten erfordern, ist das Personal 
der Friedhofsverwaltung auch berechtigt, die Nachbargrabstätten in Anspruch zu nehmen sowie 
Grabmale, Einfassungen und Fundamente, Aufwuchs und Grabzubehör abzuräumen, wenn dieses für 
einen ordnungsgemäßen Grabaushub notwendig erscheint. 
 
(5) Grababdeckungen (z.B. Marmor, Beton, Teerpappe u. ä.) sowie die Einbringung von wasserun-
durchlässigem Material als Untergrund (z.B. Folien), die eine ordnungsgemäße Verwesung beein-
trächtigen können, sind nicht zulässig. 
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(6) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder länger als 1 Jahr in der 
Unterhaltung vernachlässigt, so wird der Nutzungsberechtigte oder, wenn ein solcher nicht vorhanden 
ist, einer der nächsten Angehörigen zur Beseitigung der Mängel in angemessener Frist schriftlich auf-
gefordert. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht zu ermitteln, genügt eine öffentliche auf 6 
Monate befristete Aufforderung zur Beseitigung der Mängel. Werden die Mängel nicht in der gesetzten 
Frist beseitigt, so kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
einebnen und begrünen lassen. Grabmale können nur gemäß § 28 entfernt werden. 
 
(7) Der Nutzungsberechtigte darf gärtnerische Anlagen neben der Grabstätte nicht verändern. 
 
(8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauer-
floristik, insbesondere Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen hiervon sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen. 
 
(9) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
beschließen. 
 
(10) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist 
nicht gestattet.  
 
(11) Jeder Friedhofsbenutzer soll soweit möglich zur Abfallvermeidung beitragen. Bei der Entsorgung 
sind ausschließlich die dazu vorgesehenen Auffangbehälter zu benutzen. 
 

§ 24 
Besondere Gestaltungsvorschriften  

(1) Für Reihengrabstätten für Urnen im Feld UR 1 und Feld UR 2, die Lage der Felder ist aus der 
beigefügten Skizze (Anlage) ersichtlich, gelten neben den allgemeinen Gestaltungsvorschriften nach-
folgende zusätzliche Gestaltungsvorschriften:   

 
a) Reihengrabstätten für Urnen werden von der Friedhofsverwaltung mit einer Einfassung verse-

hen. Die Einfassung wird auch zwischen den einzelnen Grabstätten verlegt. Für die Einfas-
sung und die Verlegung ist von dem Nutzungsberechtigten eine Gebühr zu entrichten, die sich 
nach der jeweiligen Gebührenordnung richtet. Die Einlassung anderer Einfassungen sowie 
das Anpflanzen von Hecken oder das Aufstellen von Zäunen ist nicht erlaubt. 

b) Eine Bepflanzung der Reihengrabstätten für Urnen ist nur mit der Grabfläche angemessenen 
Büschen und Pflanzen vorzusehen, die eine Höhe von bis zu  
50 cm nicht überschreiten. 

c) Eine Abdeckung mit einer Grabplatte ist nicht zulässig. 
 

(2) Für Wahlgrabstätten für Urnen im Feld UW 1 und Feld UW 2, die Lage der Felder ist aus der 
beigefügten Skizze (Anlage) ersichtlich, gelten ebenfalls die besonderen Gestaltungsvorschriften ge-
mäß Absatz 1. 

 
§ 25 

Grabgewölbe  
Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei 
Inkrafttreten dieser Ordnung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten in einem ordnungs-
mäßigen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. Im Übrigen gelten § 27 Abs. 2 und 3 entsprechend.  
 

§ 26 
Errichtung und Veränderung von Grabmalen und sonsti gen Anlagen  

(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung. Der Antrag ist schriftlich durch die Nutzungsberechtigte, den Nutzungsbe-
rechtigten oder seinen Bevollmächtigten zu stellen. 
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind. 
 



Amtsblatt des Landkreises Diepholz 12/2015 vom 01.09.2015 
Seite 35 

 
(3) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgendem Inhalt einzureichen: 
 

a) Grabmalentwurf mit Grundriss sowie Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Anga-
be des Materials, seiner Bearbeitung und der Fundamentierung. 

 
b) Wortlaut und Platzierung der Inschrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe der 

Form und der Anordnung, des Materials sowie seiner Bearbeitung.  
 
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich 
einer weiteren Beisetzung lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbedatum 
des Beigesetzten in gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll. 
 
(4) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entspre-
chend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befesti-
gen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fas-
sung der Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhau-
erhandwerks (BIV). Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung und jährliche Prü-
fung der Grabmalanlagen. 
 
(5) Grabmale und sonstige Anlagen dürfen nur so errichtet, aufgestellt oder verändert werden, dass 
eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern aus-
geschlossen ist.  
 
(6) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller sonstigen Anlagen, Einfriedigungen (Steinein-
fassungen), Bänke et cetera bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Fried-
hofsverwaltung. Die Absätze 1, 3 bis 5 gelten entsprechend. 
 
(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der genehmigten 
Zeichnung und ist sie nicht genehmigungsfähig, setzt die Friedhofsverwaltung dem Nutzungsberech-
tigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. Nach ergebnislosem 
Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals 
gilt § 27 Absatz 3 entsprechend. 
 

§ 27 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und sonstigen baulichen Anlagen  
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verun-
staltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in Ihrer Andacht stören können. Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen den christlichen 
Glauben richten. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden. Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften 
zur Gestaltung der Grabmale beschließen. 
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in gutem und verkehrssicherem Zustand zu 
erhalten. Hierfür ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
 
(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist 
der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. 
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten zu entfernen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder ohne beson-
deren Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung oder 
ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
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§ 28 

Entfernung von Grabmalen  
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen während der Dauer des Nutzungsrechts an der Grabstätte 
nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige 
Anlagen zu entfernen. Soweit es sich um Grabmale nach § 29 handelt, bedarf die Entfernung der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. Kommt der bisherige Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes nach, kann die Friedhofsverwal-
tung die Abräumung auf Kosten des bisherigen Nutzungsberechtigten vornehmen oder veranlassen. 
Ersatz für Grabmale und sonstige Anlagen ist von der Friedhofsverwaltung nicht zu leisten. Die Fried-
hofsverwaltung ist auch zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale oder sonstiger Anlagen nicht ver-
pflichtet.  
 
(3) Die Verpflichtungen aus der vorstehenden Bestimmung erstrecken sich auch auf bei In-Kraft-
Treten dieses Absatzes bereits vorhandene Grabmale und sonstige Anlagen. 
 

§ 29 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale  

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung 
erhalten. 
 

VI. Haftung und Gebühren 
§ 30 

Haftung 
(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richteten Grabmale, Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Per-
sonen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.  
 

§ 31 
Gebühren  

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
 

VII. Schlussvorschriften 
§ 32 

In-Kraft-Treten  
Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen der Kirchengemein-
de für den Friedhof mit Ausnahme der Friedhofsgebührenordnung außer Kraft.  
 
Twistringen, den 23. Juli 2015 
Der Kirchenvorstand 
gez. Pastorin Petra Rauchfleisch 
Vorsitzende       (L.S.) 
gez. Annemarie Behring 
Kirchenvorsteherin 
 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Nr. 5 und Absatz 
2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 28. Juli 2015 
KIRCHENAMT IN SULINGEN 
gez. Schimke 
(Bevollmächtigter)      (L.S.) 
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Friedhofsgebührenordnung 

für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen Kirch engemeinde Twistringen 
 in 27239 Twistringen, Landkreis Diepholz  

 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 31 der Friedhofsordnung für den Friedhof  
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Twistringen in 27239 Twistringen hat der Kirchenvorstand am  
21. Juli 2015 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines  

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-
tungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner  

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt 
oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld  

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder   mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der 
jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 
 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren  
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefange-
nen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbe-
trages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
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(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
 

§ 6 
Gebührentarif 

 
I. Gebühren für die Verleihung   

von Nutzungsrechten an Grabstätten 
 
1. Reihengrabstätten für Särge:   
    für 30 Jahre je Grabstelle:                   300,00 € 
 
2. Wahlgrabstätten für Särge:  

a) für 30 Jahre 
je Grabstelle:                    420,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Grabstelle:                       14,00 € 

 
3. Rasengrabstätten für Särge:  

 für 30 Jahre mit Pflege je Grabstelle                 1.900,00 € 
 
 
4. Reihengrabstätten für Urnen:  
    für 25 Jahre je Grabstelle                    250,00 € 
 
5.Wahlgrabstätten für Urnen: 

a) für 25 Jahre 
je Grabstelle:                     275,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Grabstelle:                        11,00 € 

 
6. Rasengrabstätten für Urnen: 
    für 25 Jahre mit Pflege je Grabstelle                    950,00 € 
 
7. Baumgrabstätten  für Urnen  
  für 25 Jahre mit Pflege je Grabstelle                  1.400,00 € 
 
8. Partnergrabstätten für Urnen: 

a) für 25 Jahre mit Pflege 
je Grabstätte:                               3.250,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Grabstätte:                      130,00 € 

 
9. Zusätzliche Beisetzung  einer Urne  
in einer bereits belegten Wahlgrabstätte für  Särge gemäß § 11 Absatz 4 der Friedhofsordnung eine 
Gebühr gemäß  2. b) für die gesamte Grabstätte zur Anpassung an die neue Ruhezeit. 
 
Die Gebühren für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes werden für 
die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
 

II. Gebühren für die Beisetzung: 
 

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft: 
1. für eine Erdbestattung:           400,00 € 
2. für eine Urnenbestattung:                       200,00 € 
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III. Gebühren für die Genehmigung  

der Errichtung oder Änderung von Grabmalen: 
 

Für die Genehmigung zur Errichtung oder  
Änderung: a) je Grabmal stehend :                       60,00 € 

  b) je Grabmal liegend                                  30,00 € 
   

IV. Gebühren für die Genehmigung 
 der Errichtung oder Änderung von Grabeinfassungen:  

 
Für die Genehmigung zur Errichtung oder  
Änderung:                                                           30,00 € 
 
 

V. Gebühren für Einfassungen von Grabstellen, 
die vom Friedhofsträger verlegt werden  

 
Gebühr für Einfassungen pro lfd. Meter                         70,00 € 
gemäß § 24 der Friedhofsordnung - besondere  
Gestaltungsvorschriften 
 

VI. Friedhofsunterhaltungsgebühr: 
 

(1) Für ein Jahr je Grabstelle:                           8,00 € 
zur Finanzierung der Unterhaltungskosten der Wege und Außenanlagen (einschließlich Personalkos-
ten), Kosten für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung. 
 
(2) Für Grabstätten nach § 15 und §§ 18 bis 20 der Friedhofsordnung ist die Friedhofsunterhaltungs-
gebühr mit Zahlung der in § 6 Abschnitt I dieser Ordnung genannten Gebühr abgegolten. 

 
(3) Die Gebühr wird im Voraus für 2 Jahre erhoben und ist jeweils zur Mitte des entsprechenden Zeit-
raumes fällig. 
 

§ 7 
Zusätzliche Leistungen  

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet. 
 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fas-
sung vom 8. November 2000, zuletzt geändert durch Beschluss vom 7. Dezember 2004, außer Kraft. 
 
Twistringen, den 23. Juli 2015 
DER KIRCHENVORSTAND 
gez. Pastorin Petra Rauchfleisch 
Vorsitzende      (L.S.) 
gez. Annemarie Behring 
Kirchenvorstandsmitglied 
 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 5, Absatz 2 und Ab-
satz 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den  28. Juli 2015 
KIRCHENAMT IN SULINGEN 
gez. Schimke 
(Bevollmächtigter)     (L.S.) 


